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Bebauungsplan-Entwurf „Kasernenstraße“, II. Änderung  
im Stadtbezirk 32 
Sitzungsvorlage über die Abwägung der während der Beteiligung der Öffentlichkeit 
sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 

 

Die Offenlage des Bebauungsplan-Entwurfs „Kasernenstraße“ II. Änderung zur Beteiligung 
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 17.08. – 16.09.2015 wurde am 
06.08.2015 im Amtsblatt der Stadt Neustadt an der Weinstraße (Jahrgang 2015/ Nr. 37) 
öffentlich bekannt gemacht. 
  
Seitens der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der Beteiligung keine Stellungnahme 
abgegeben. 
 
Folgende Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit 
dem Schreiben vom 06.08.2015 um Stellungnahme bis 16.09.2015 gebeten: 

 
 Amprion GmbH, Dortmund 

 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht 

 Behindertenvertretung der Stadt Neustadt an der Weinstraße 

 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(BAIUDBw) 

 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte 

 Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, PTI 11 

 Deutscher Wetterdienst, Essen 

 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Abt. Landentwicklung, ländl. 
Bodenordnung 

 Eisenbahn-Bundesamt 

 ESN, Kaufmännische Abteilung 

 ESN, Technik 

 Finanzamt, Einheitswertstelle, Neustadt an der Weinstraße 

 Finanzamt, Bewertungsstelle, Neustadt an der Weinstraße 

 Forstamt Haardt, Landau 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Speyer 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Mainz 

 Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach, Ludwigshafen 

 Handwerkskammer der Pfalz, Kaiserslautern 

 Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Abt. Raumordnung, Ludwigshafen 

 Katholischer Pfarrverband, Neustadt an der Weinstraße 

 Protestantisches Verwaltungsamt, Neustadt an der Weinstraße 

 Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Abt. Gesundheitsamt 

 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Landau 

 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Speyer 

 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

 Pfalzwerke AG Netzservice Regionalnetz, Ludwigshafen 

 Polizeipräsidium Rheinpfalz, Neustadt an der Weinstraße 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, 
Brandschutzdienststelle 



Bebauungsplan-Entwurf „Kasernenstraße“, II. Änderung  Seite 2 von 12 
Satzungsbeschluss - Abwägung  30.09.2015 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere 
Denkmalschutzbehörde 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Behinderte, Senioren und 
Betreuung 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Familie, Jugend und Soziales 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Gebäudemanagement 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Grünflächen 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Hauptabteilung, SG Feuer- und 
Zivilschutz 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt, Untere 
Naturschutzbehörde 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt, Untere 
Landwirtschaftsbehörde 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt, Untere 
Wasserbehörde 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und 
Bauverwaltung, SG Liegenschaften 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und 
Bauverwaltung, SG Bauverwaltung 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Schule und Sport 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Tiefbau 

 Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Gewerbeaufsicht 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Naturschutz 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Raumordnung, Landesplanung 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Wasser-, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

 Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim 

 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Gutachterausschuss 

 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Umlegungsausschuss 

 WEG, Wirtschaftsförderung 

 Wohnungsbaugesellschaft mbH, Neustadt an der Weinstraße 

 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Kaiserslautern 

 

 
Folgende Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange haben im Rahmen der Beteiligung 
eine Stellungnahme abgegeben:  
 
mit Anregungen 
 

 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(BAIUDBw) 

 Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, PTI 11 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Speyer 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Mainz 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt, Untere 
Naturschutzbehörde 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt, Untere 
Wasserbehörde 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Wasser-, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 
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ohne Anregungen  

 
 Amprion GmbH, Dortmund 

 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht 

 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte 

 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Abt. Landentwicklung, ländl. 
Bodenordnung 

 Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Abt. Gesundheitsamt 

 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und 
Bauverwaltung, SG Bauverwaltung 

 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Umlegungsausschuss 

 

 

 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme im 
Rahmen der Beteiligung abgegeben: 

 
 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht 

 Behindertenvertretung der Stadt Neustadt an der Weinstraße 

 Deutscher Wetterdienst, Essen 

 Eisenbahn-Bundesamt 

 ESN, Kaufmännische Abteilung 

 ESN, Technik 

 Finanzamt, Einheitswertstelle, Neustadt an der Weinstraße 

 Finanzamt, Bewertungsstelle, Neustadt an der Weinstraße 

 Forstamt Haardt, Landau 

 Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach, Ludwigshafen 

 Handwerkskammer der Pfalz, Kaiserslautern 

 Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Abt. Raumordnung, Ludwigshafen 

 Katholischer Pfarrverband, Neustadt an der Weinstraße 

 Protestantisches Verwaltungsamt, Neustadt an der Weinstraße 

 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Landau 

 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Speyer 

 Pfalzwerke AG Netzservice Regionalnetz, Ludwigshafen 

 Polizeipräsidium Rheinpfalz, Neustadt an der Weinstraße 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, 
Brandschutzdienststelle 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere 
Denkmalschutzbehörde 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Behinderte, Senioren und 
Betreuung 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Familie, Jugend und Soziales 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Gebäudemanagement 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Grünflächen 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Hauptabteilung, SG Feuer- und 
Zivilschutz 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt, Untere 
Landwirtschaftsbehörde 
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 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und 
Bauverwaltung, SG Liegenschaften 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Schule und Sport 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Tiefbau 

 Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Gewerbeaufsicht 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Naturschutz 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Raumordnung, Landesplanung 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Wasser-, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

 Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim 

 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Gutachterausschuss 

 WEG, Wirtschaftsförderung 

 Wohnungsbaugesellschaft mbH, Neustadt an der Weinstraße 

 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Kaiserslautern 
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Im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB sind folgende Anregungen von Seiten der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangen. 
 

 

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 1 – Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr 19.08.2015   

[…] 

 
 
[…] 

Die vorgesehene Bauhöhe ist gemäß den 
textlichen Festsetzungen eingehalten. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 2 – Deutsche Telekom Technik GmbH, NL Südwest, PTI 11, 07.08.2015   

[…] 

 

 
 

Die im Geltungsbereich der Änderung 
bestehenden Telekommunikationsanlagen 
der Telekom werden zur Kenntnis 
genommen und bei der Realisierung von 
Bauvorhaben beachtet. Zu gegebener Zeit 
erfolgt die Einholung einer aktuellen 
Planauskunft. 
 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 3 – Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, 
Speyer 11.09.2015 

  

[…] 

   

 
[…] 

Im Baugenehmigungsverfahren bzw. 
während der Bauausführung werden alle 
relevanten Vorgaben berücksichtigt. Dies 
betrifft auch jedwede relevante 
vorbereitende Maßnahmen. 
 
Die in Mainz ansässige Direktion 
Landesdenkmalpflege wurde im 
Verfahren gesondert beteiligt. 
 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 4 – Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, 
Mainz, 13.08.2015 und 18.08.2015 (inhaltlich identisch)   

[…] 

   
[…] 

Die textlichen Festsetzungen zum 
Bebauungs-Urplan enthalten unter 
Nr. 1.2.5 bereits die in der Stellungnahme 
aufgeführten maßgeblichen Inhalte. 
Im Baugenehmigungsverfahren werden 
alle relevanten Vorgaben berücksichtigt.  
 
Die in Speyer ansässige Direktion 
Landesarchäologie  
wurde im Verfahren gesondert beteiligt. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 5 – Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und 
Umwelt, Untere Naturschutzbehörde 19.08.2015   

[…] 

 
[…] 
 

Das Einverständnis wird begrüßt. 
 
 
Die Reduzierung der Mindestbegrünung 
ergibt sich aus der vorgesehenen 
Erhöhung der GRZ von max. 0,8 auf max. 
0,85. Ein Erfordernis zusätzlicher 
Ausgleichsmaßnahmen ergibt sich 
hieraus gemäß §13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB 
nicht. Auf S.15 unten und S.16 Mitte der 
Begründung sei verwiesen. 
 
Der Anregung, die vorgesehene 
Installation der Solaranlage im 
Bebauungsplan verbindlich 
festzuschreiben, kann entsprochen 
werden. Die textlichen Festsetzungen 
sowie die Begründung erfahren eine 
entsprechende Ergänzung. 
Es handelt sich dabei um keine 
wesentliche Änderung des Planwerkes, 
welche die Grundzüge der Planung 
berührt. Eine erneute Offenlage des 
Planwerkes wird nicht erforderlich. 
 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Der vorgebrachten 
Anregung des zweiten 
Absatzes wird nicht 
entsprochen.  
 
 
 
 
 
Der vorgebrachten 
Anregung des dritten 
Absatzes, Satz 3, wird 
entsprochen. Es erfolgt 
eine entsprechende 
Ergänzung der textlichen 
Festsetzungen und der 
Begründung. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 6 – Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und 
Umwelt, Untere Wasserbehörde 15.09.2015   

[…] 

 
[…] 
 

Die vom Bebauungsplan erfassten 
Bauflächen sind zum Anschluss an 
besagtes Versickerungsbecken bereits 
vorgesehen. Grundlage hierfür ist die 
bestehende wasserrechtliche 
Einleiteerlaubnis, AZ 344/33.00-27/13, der 
SGD Süd vom 14.01.2015 über das 
Niederschlagswasser aus dem 
Bebauungsplangebiet „Kasernenstraße“.  
 
Im dort zugrundeliegenden Antrag ist dem 
vorliegenden Teilgebiet ein ausreichend 
dimensioniertes Niederschlagswasser-
Kontingent zugebilligt worden. Der finale 
Nachweis kann im Bauantragsverfahren 
erbracht werden. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 7– Struktur und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasser-, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz 15.09.2015   

[…]  
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Im Baugenehmigungsverfahren werden 
die genannten Vorgaben und 
Abstimmungserfordernisse berücksichtigt. 
Weitergehender Handlungsbedarf besteht 
auf der Ebene der Bauleitplanung nicht. 
 

 
Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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[…] 
 

 


